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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der Baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB) 

Zulässig sind:  

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen, 

Unzulässig sind (§1 Abs. 5 und 6 BauNVO): 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

1.2 MU = Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 

Zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude, 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 

Unzulässig sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 bzw. § 1 Abs. 9 BauNVO): 

 Vergnügungsstätten,  

 Tankstellen, 

 Sexshops und Gewerbebetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften, deren An-
gebot auf sexuelle Animation zielt; hierzu zählen insbesondere Stripteaselokale, 
Table-Dance-Bars, Animierlokale, Kinos und Vorführräume zur Vorführung von Fil-
men pornographischen Inhalts, Peepshows und sonstige Vorführ- oder Gesell-
schaftsräume, deren Geschäftszweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
                                                                                      „Westlich der Bingerbrücker Bahnlinie zwischen 

                    Bahnhofsplatz und Viktoriastraße“ 
  Textliche Festsetzungen 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de  Seite 2 von 9 

ausgerichtet ist. Hierzu zählen weiterhin Gewerbebetriebe, deren beabsichtigte Nut-
zung auf die Ausübung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflächen ausge-
richtet ist oder bei denen die Ausübung sexueller Handlungen ein betriebliches We-
sensmerkmal darstellt (z. B. bordellartige Betriebe, sogenannte Swinger-Clubs oder 
gewerbliche Zimmervermietungen zum Zwecke der Vornahme sexueller Handlun-
gen). 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Begriffsbestimmung 

Als unterer Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die 
Meereshöhe 0,0 m ü. NN bestimmt.  

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GHmax) werden definiert als das senk-
recht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt der Oberkante 
Attika. 

2.2 Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe 

Eine Überschreitung der jeweils zulässigen maximalen Gebäudehöhe ist für Dachauf-
bauten und untergeordnete technische Nebenanlagen (wie z.B. haustechnische Anla-
gen, Technikaufbauten, Aufzüge bzw. Aufzugsüberfahrten, eingehauste Treppenaus-
stiege bzw. Treppenhäuser und Ähnlichem) bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig, wenn 
der Abstand der technischen Aufbauten zum Dachrand des darunter liegenden Ge-
schosses mindestens 2m beträgt. 

3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

3.1 Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen 

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforde-
rungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Ja-
nuar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außen-
bauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den in der Planzeichnung dargestellten Lärm-
pegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen 
sind so auszuführen, dass sie mindestens die folgenden resultierenden Schalldämm-
Maße aufweisen: 

 
Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Januar 2018, Tabelle 9 (Hrsg.: DIN 
Deutsches Institut für Normung e.V.) 
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Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesam-
ten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 
4109 zu korrigieren. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass – insbesondere gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten 
oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere Schalldämm-Maße er-
forderlich sind. 

3.2 Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen  

Entlang der in der Planzeichnung gesondert gekennzeichneten Baulinien an der Planiger 
Straße bzw. Am Römerkastell ist sicherzustellen, dass keine öffenbaren Fenster von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sowie keine offenen Balkone angeordnet werden.  

Hiervon kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungs-verfah-
ren nachgewiesen wird, dass unter Berücksichtigung der Regelungen der TA Lärm die 
Immissionsrichtwerte für Mischgebiete bzw. Wohngebiete nach Ziff. 6.1 der TA Lärm vor 
dem betroffenen Fenster eingehalten werden. 

Entlang der in der Planzeichnung gesondert gekennzeichneten Geltungsbereichsgrenze 
müssen Stellplätze überdacht werden. Die Überdachung der Stellflächen muss mit einer 
Wand rückwärtig schalldicht geschlossen (z.B. als Carport ausgeführt) werden (Abstand 
≥ 0,5 m zu den öffenbaren Fenstern; Durchgangsschalldämmmaß ≥ 25 dB). 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES 
BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.1 Materialien im Dachbereich 

Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Eine flächendeckende und dauerhafte Dachbe-
grünung ist in diesem Zusammenhang mit einer Substratschicht von min.10 cm anzule-
gen. Die Begrünung kann durch Ansaat oder Bepflanzung gemäß Pflanzliste A (siehe 
Anhang) erfolgen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

2 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 
nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 
werden, landschaftsgärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten: Hierzu ist ein 
Laubbaum-Hochstamm pro 200 m² nicht überbauter Freifläche gemäß Pflanzliste B 
(siehe Anhang) zu pflanzen. 
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3 Gestaltung von Stellplatzflächen (§ 88 Abs. 1 Nr.3 LBauO) 

In direkter Zuordnung zu je sechs, außerhalb von Gebäuden zu errichtenden Stellplätzen 
für Personenkraftfahrzeuge ist ein großkroniger Laubbaum-Hochstamm gemäß Pflanz-
liste B (siehe Anhang) in einer ausreichend großen Pflanzgrube zu pflanzen und dauer-
haft zu erhalten. Die Bäume sind gegen Anfahren zu schützen. Ausfälle sind gleichartig 
und spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 

Zur Befestigung von Stellplätzen sind nur versickerungsfähige Materialien (z.B. offenfu-
giges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decken, Schotterrasen etc.) mit ei-
nem Abflussbeiwert von höchstens 0,7 zulässig. Auch der Unterbau ist entsprechend 
wasserdurchlässig herzustellen. 

Stellplatz-Anlagen mit mehreren Stellplätzen sind in Bezug auf Material einheitlich zu 
gestalten. 

4 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

Werbeanlagen dürfen nur bis Oberkante der Fensterbrüstung des ersten Obergeschos-
ses angebracht werden. 

Fremdwerbung als eigenständige gewerbliche Anlage ist im Plangebiet unzulässig. 

Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen Wechsel auf-
leuchtendem Licht sind im Geltungsbereich nicht zulässig. 

Leuchtwerbung in Form von Himmelsstrahlern (sog. Skybeamer) bzw. lichtstarken, bün-
delnden Werbescheinwerfern ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zuläs-
sig. 

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTETZUNGSCHARAKTER 

1 Boden und Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben 
oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-
rücksichtigen. 

2 Archäologische Denkmäler und Funde 

Aus dem Umfeld des Plangebiets sind nicht exakt vermessene Altfunde aus dem 19. 
Jahrhundert bekannt. Falls bei den Erdarbeiten archäologische Befunde angetroffen 
würden, müssten diese vor der Zerstörung von der Generaldirektion kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz – Direktion Landesarchäologie Mainz (GDKE) wissenschaftlich doku-
mentiert und ausgegraben werden, wobei das Verursacherprinzip gemäß Denkmal-
schutzgesetz RLP § 21 zum Tragen käme. 

Daher bittet die GDKE um weitere Einbindung in die Planungen. Da Bauverzögerungen 
dann nicht auszuschließen sind, wird eine frühzeitige, vorherige geomagnetische Pros-
pektion des Geländes (Daten, die auch von den Kampfmittelräumdiensten genutzt wer-
den können) empfohlen. 
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3 Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen 

3.1 Telekommunikationsleitungen 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Die Deut-
sche Telekom Technik GmbH bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen 
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 

Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets er-
forderlich. 

Bitte teilen Sie der Telekom zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter folgender Adresse 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Poststraße 20-28, 55545 Bad Kreuznach 

so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Die Telekom machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Ver-
sorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer 
ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 

Die Telekom bittet daher sicherzustellen, dass 

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehin-
derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege 
möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht 
zu belasten festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
mit folgendem Wortlaut eingetragen wird: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Be-
trieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung" 

 der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen 
Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern, 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
                                                                                      „Westlich der Bingerbrücker Bahnlinie zwischen 

                    Bahnhofsplatz und Viktoriastraße“ 
  Textliche Festsetzungen 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de  Seite 6 von 9 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaß-
nahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und 
Verlauf nicht mehr verändert werden. 

4 Bergbau / Altbergbau 

Die Prüfung der Planunterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bereich des Bebauungs-
planes „westlich Bingerbrücker Bahnlinie zwischen Bahnhofsplatz und Viktoriastraße“ 
(Nr. 1A/10, 2.Ä) von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb „Karls-
halle/Theodorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Theodorshalle II“ 
überdeckt wird. 

Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes "Karlshalle/Theodorshalle" ist die Firma 
GuT Gesundheit und Tourismus -für Bad Kreuznach GmbH. Das Bergrecht für das Berg-
werksfeld „Theodorshalle II“ wird durch die Stadtgemeinde Bad Kreuznach, Hochstraße 
48 in 55545 Bad Kreuznach aufrechterhalten. 

Im Bereich der Bergwerksfelder sollten grundsätzlich die wesentlichen Schutzkriterien 
von äußeren Zonen eines Heilquellenschutzgebietes angewendet werden (so v.a. keine 
tieferen Eingriffe in den Untergrund über 20 m Tiefe und Veränderungen der Grundwas-
seroberfläche über 3 m Tiefe).  

Da das Landesamt für Geologie und Bergbau über die genaueren Planungen und Vor-
haben keine Kenntnisse besitzen, empfiehlt das Landesamt, sich mit den vorgenannten 
Inhaberinnen in Verbindung zu setzen. 

Im Bereich des Plangebietes ist kein Altbergbau dokumentiert. 

5 Hinweise zur Radonvorsorge  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzel-
nen Gesteinshorizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 
empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 
für der Situation angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum die Ergebnisse der Radonmes-
sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-
prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Studien des LGB haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt 
Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 
nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen 
Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luft-
druck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aus-
sagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen 
in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzu-
führen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher 
sein. 
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Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

 Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei boden-
kundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

 Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

 Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-
mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-
donverfügbarkeit; 

 Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

 Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-
sung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema 
Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" 
des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 
für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 

6 Hinweise zu Belangen der Bundeswehr 

Sollten bauliche Anlagen, einschließlich untergeordneter Gebäudeteile, eine Höhe von 
30 m über Grund überschreiten, sind die Planunterlagen vor Baubeginn mit dem Bun-
desamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr abzustim-
men. 
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D. ANHANG 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste 
ist nicht abschließend. 

Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-
wendung von möglichst einheimischen Gehölzen. Für Gartenflächen können durchaus 
auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass mög-
lichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden, die vorzugs-
weise durch ihre Blüte, Frucht und Dornen/Stacheln besonderen Lebensraum für Vögel 
und Insekten bieten. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB 
(Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit 
der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. In der Regel ist bei Ge-
hölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m2 zu 
rechnen. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz 
(§§ 44 - 47) ist zu achten. 

 

Pflanzliste A: Dachbegrünung 

Die extensive Dachbegrünung hat mit einer niedrigbleibenden Gräser/Kräutermi-
schung für Dachflächen zu erfolgen. Hierbei sollte auf die geprüfte Mischung RSM 6.1 
Extensive Dachbegrünung (Regelaussaatmenge: 5 g / m²) gemäß den Regelsaatgut-
mischungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. 
(FLL) erfolgen. Diese garantieren eine ausgewogene Mischung mit standortgerechten 
Gräser- und Kräuterarten mit gutem Anwuchsergebnis. Der Ansaat können Sedum-
Sprossen beigemischt werden. 

Alternativ können auch „Sedumteppiche“ aus mindestens vier verschiedenen, flach-
wüchsigen Sedum-Arten, entweder durch Sprossenansaat oder als Flach- bzw. Klein-
ballenpflanzung, angelegt werden. 

 

Sedum album in Sorten   Weißer Mauerpfeffer  
Sedum cauticola    September-Fetthenne 
Sedum floriferum „Weihenst. Gold”   Gold-Fetthenne 
Sedum hybridum „Immergrünchen”   Mongolen-Fetthenne 
Sedum reflexum    Tripmadam 
Sedum sexangulare    Milder Mauerpfeffer 
Sedum spectabile „Herbstfreude“   Große Pracht-Fetthenne 
Sedum spurium in Sorten    Kaukasus-Fetthenne 
Sempervivum-Hybriden   Dachwurz-Hybriden 

 

Pflanzliste B: Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstü-
cke / Gestaltung von Stellplätzen 

(Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 16 bis 18 cm, mit Ballen) 
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Acer campestre  
(kleinwachsende Sorten, z.B. Acer campestre „Elsrijk“) 
 

Feld-Ahorn 

Acer platanoides  
(kleinwachsende Sorten, z.B. Acer platanoides „Cleveland“) 
 

Spitz-Ahorn 

Sorbus aria 
(z.B. Sorbus aria „Magnifica“) 
 

Mehlbeere 

Sorbus aucuparia 
(z.B. Sorbus aucuparia „Fastigiata“) 
 

Eberesche 

Sorbus domestica 
 

Speierling 

Sorbus torminalis  Elsbeere 
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